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Kinderschutzkonzept 
Gladbacher Turngau 1863 e.V. 

 
 
 
Dieses Konzept gilt nur für Lehrgänge, Wettkämpfe und sonstige Maßnahmen des 
Gladbacher Turngaus (Im weiteren Text: Gauaktivitäten).  
 
 
Handlungsleitfaden 
 
1. Der Vorstand hat das Thema Prävention und Intervention sexualisierter Gewalt 

im Sport zur „Vorstandssache“ erklärt und wird die notwendigen Maßnahmen 
nachhaltig voranbringen. 

 
2. Wir, der Vorstand, sind uns unserer Verantwortung bewusst. Der 1. Vorsitzende 

beziehungsweise seine Vertreterin sind über jeden konkreten Verdachtsfall 
unmittelbar in Kenntnis zu setzen. 

 
3. Die jeweiligen Verbandsebenen nehmen die Verantwortung in ihren eigenen 

Aufgabenbereichen wahr und werden tätig, wenn ihnen ein Sachverhalt 
sexualisierter Gewalt bekannt wird. 

 
4. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dokumentieren mit der Unterzeichnung 

des anliegenden Ehrenkodex, dass sie die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
in unserem Verband unter Einhaltung von ethischen und moralischen 
Gesichtspunkten gestalten.  
Die Rücksendung an die Geschäftsstelle wird als Zeichen der Solidarität in 
unserem Verband gewertet und ist verbindlich. 

 
5. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die im kinder- und jugendnahen Bereich 

tätig sind müssen in einem 5-jährigen Rhythmus ein „erweitertes 
Führungszeugnis“ gem. § 30a Bundeszentralregistergesetz (BZRG) vorlegen. 

 
6. Der unter Punkt 5 aufgeführte Personenkreis unterzeichnet eine Erklärung, 

dass zur Zeit keine strafrechtlichen Ermittlungsverfahren in Sachen 
sexualisierter Gewalt gegen sie anhängig sind beziehungsweise sie umgehend 
Mitteilung machen, wenn ein solches Strafverfahren eingeleitet wurde. 

 
7. Die Dokumentation der Vorlage erfolgt durch den Geschäftsführer. Die 

Vertraulichkeit wird zugesichert! Informationen zur Beantragung und eine 
entsprechende Bescheinigung zur Vorlage bei der Meldebehörde hält die 
Geschäftsstelle bereit. 

 
8. Der 1. Vorsitzende beziehungsweise seine Vertreterin stehen als 

Ansprechpartnerin/Ansprechpartner in Sachen sexualisierte Gewalt im Sport 
zur Verfügung. Im Verdachtsfalle oder bei Unsicherheiten sind sie zu 
kontaktieren. 

 



- 2 - 
 

9. Wir und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Verbands bewahren Ruhe, 
wenn wir von einem Verdachtsfalle Kenntnis erhalten. Wir wissen, dass jede 
Form von „wildem Aktionismus“ den Betroffenen schadet. 

 
10. Wir schenken den Ausführungen von Kindern und Jugendlichen Glauben, 

spielen nichts herunter, geben keine Versprechungen ab und erläutern, dass wir 
uns zunächst selbst Hilfe holen müssen. 

 
11. Wir schauen auf unsere eigenen Gefühle und achten auf unsere eigenen 

Grenzen.  
 
12. Informationen beziehungsweise Feststellungen sind jeweils von dem 

Adressaten zu dokumentieren (Zeitpunkt der Feststellung/Information, deren 
Inhalt ohne eigene Wertung, wer hat wen wann informiert, persönlicher 
Eindruck). 

 
13. Maßnahmen sind altersgemäß mit den Betroffenen oder ihren gesetzlichen 

Vertretern abzusprechen, insbesondere, wenn uns diese selbst informiert 
haben. 

 
14. Eine Ansprache des/der „Verdächtigen“ erfolgt ausschließlich über den 

Vorstand. Die Verbreitung unwahrer Tatsachenbehauptungen kann den 
Straftatbestand der üblen Nachrede (§ 186 STGB) erfüllen und zivilrechtliche 
Schadensersatzansprüche des/der Verdächtigen begründen. 

 
15. Die Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden sollte nur nach Absprache mit 

dem Vorstand erfolgen beziehungsweise obliegt den gesetzlichen Vertretern der 
Betroffenen. 

 
16. Täter und Täterinnen müssen in unserem Verband mit einem konsequenten 

Vorgehen rechnen. Wir dulden keine Form der sexualisierten Gewalt in 
unserem Verband! 

 
17. Eine erforderliche Information der betroffenen Eltern erfolgt erst nach 

Absprache mit den Ansprechpartnern (siehe Punkt 8) unseres Verbandes. Es ist 
dabei zu gewährleisten, dass die Eltern nicht selbst in den Sachverhalt 
involviert sind. 

 
18. Informationen an die Medien erfolgen ausschließlich über den Vorstand unter 

Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen und der Verdächtigen. 
 
 
Folgende Verhaltensregeln gelten innerhalb unseres Verbands bei Aktivitäten 
mit der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen 
 
 
1. Niemand wird zu einer Übung oder Haltung gezwungen. 
 
2. Unsere Umgangssprache verzichtet auf sexistische und gewalttätige 

Äußerungen. 
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3. Wir achten auf die Reaktionen unseres Gegenübers auf körperliche Kontakte 
und reagieren entsprechend. 

 
4. Die Übungsleiterin oder der Übungsleiter duscht grundsätzlich nicht mit den 

Kindern und Jugendlichen. 
 
5. Die Umkleiden der Mädchen und Jungen werden grundsätzlich nicht betreten. 

Ist ein Betreten erforderlich, sollte dieses durch gleichgeschlechtlichen 
Erwachsenen erfolgen.  
Auch hier gilt: Zuerst Anklopfen, dann die Kinder bitten sich etwas 
überzuziehen. Optimal ist es, zu zweit die Umkleiden zu betreten (Das Vier-
Augen Prinzip). 

 
6. Alle Aktivitäten, die mit Kindern stattfinden, sollen mit zwei Personen besetzt 

sein. Hier greift nicht nur das Vier-Augenprinzip, sondern auch die erforderliche 
Aufsichtspflicht: Wenn ein Kind die Halle oder Sportstätte verlässt oder 
getröstet werden muss, sollten die anderen Mitglieder der Gruppe nicht allein in 
der Halle bleiben. 

 
7. Unterstützung beim Toilettengang kleinerer Kinder: Dies wird mit den Eltern 

vorher besprochen (Wie muss das Kind unterstützt werden und von wem etc.). 
 
8. Verbandsfahrten werden grundsätzlich von zwei Personen begleitet, einer 

männlichen und einer weiblichen. Dies können neben der Übungsleiterin oder 
dem Übungsleiter auch Elternteile sein. 

 
9. Übernachtungssituation: Kinder und Jugendliche und Betreuer und 

Betreuerinnen, Übungsleiter und Übungsleiterinnen übernachten grundsätzlich 
in getrennten Zimmern beziehungsweise Zelten. 

 
10. Einzeltrainings werden vorher abgesprochen und angekündigt. 

(Verbandsvorstand und Eltern- hier wäre das Vier-Augen-Prinzip optimal bei 
Begleitung durch ein Elternteil). 

 
11. Trösten eines Kindes: Anfrage Erwachsener: „Ist es ok, wenn ich dich tröste und 

in den Arm nehme?“ 
 
12. Anbringen von Wettkampfnummern: Das Anbringen sollte grundsätzlich durch 

gleichgeschlechtliche Erwachsene erfolgen. Die Kinder sollen vorher gefragt 
werden, ob das Schild angebracht werden kann. 

 
13. Regeln für den Umgang der Mädchen und Jungen untereinander. „Ich tue 

keinem anderen etwas, was ich auch nicht will, das mir angetan wird!“ 
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Anlage: 
 
 

 


